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Bescheinigung 
 
No. 763 
 
 

Es hat der Herr Andreas von Rennenkampff am untenangesetzten Dato fünfhundert 
Rubel diesem Vogteigericht eingeliefert und sich mit der Stadt dahin abgefunden, 
daß dem Gute Wesenberg freistehe, die Krügerei in dem Tammikschen Kruge bis 
zum 1sten September dieses 1833sten Jahres zu betreiben und daß dagegen von Seiten 
der Stadt sichtlich der Pachtgelder vom Jahre 1829 bis 1833 weiter keine Anforderun-
gen gemacht werden,  
 
worüber hirmittelst quittirend bescheinigt wird. 
 
 
Wesenberg Vogteigericht, d. 4. May 1833 
 

G Schulze  Gerichtsvogt 


